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Infrastruktur und Wohnen
Amt des Staatssekretärs für Infrastruktur
Normativer Beschluss Nr. …/2019
Das Europäische Komitee für Normung richtete 1990 den Technischen Ausschuss CEN/TC 250 – Structural Eurocodes ein und beauftragte ihn mit der Ausarbeitung der Eurocodes für Tragwerke. Dem Ausschuss gehören Vertreter der nationalen Normungsorganisationen der Mitgliedstaaten an. Für Portugal wurde diese Tätigkeit von der portugiesischen Technischen Kommission für Normung CT 115 – Eurocódigos Estruturais des Portugiesischen Qualitätsinstituts begleitet, die Koordinierung erfolgte durch das Staatliche Labor des Bauministeriums in seiner Funktion als für diesen Bereich zuständige Normungsorganisation.
Bei den Eurocodes für Tragwerke handelt es sich um Bezugsdokumente, die dem Nachweis der Konformität von Gebäuden und Bauwerken mit den Grundanforderungen nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 dienen, der sogenannten Bauprodukteverordnung, die durch das Gesetzesdekret Nr. 130/2013 vom 10. September 2013 in innerstaatliches Recht umgesetzt wurde. 
Die Eurocodes für Tragwerke erlauben die Festlegung einer Grundlage zur Aufstellung von Leistungsbeschreibungen für die Ausführung von Bauwerken und zur Erbringung entsprechender ingenieurtechnischer Leistungen sowie zur Ausarbeitung harmonisierter europäischer technischer Spezifikationen für Bauprodukte.
Die Eurocodes für Tragwerke liegen in Form Europäischer Normen vor, wobei alle Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit haben, die Normen zur Umsetzung der Europäischen Normen in die jeweilige innerstaatliche Regelung um einen nationalen Anhang zu ergänzen. 
Die Veröffentlichung der Normenreihe, die aus den Eurocodes für Tragwerke besteht, ist eine äußerst positive Entwicklung im Zusammenhang mit den Regelungen für Tragwerksentwürfe, die damit in unserem Land verfügbar werden. Darüber hinaus wird mit den Eurocodes für Tragwerke der Austausch ingenieurtechnischer Leistungen zwischen den Mitgliedstaaten erleichtert und so die Internationalisierung des nationalen Bausektors gefördert, insbesondere von Tätigkeiten im Zusammenhang mit Tragwerksentwurf und Beratung, sodass neue Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen.
Das Europäische Komitee für Normung hat nun die Veröffentlichung der vollständigen Eurocode-Normenreihe für Tragwerke abgeschlossen und es wurde bereits mit der Veröffentlichung der entsprechenden nationalen Normen mit den zugehörigen nationalen Anhängen begonnen, von denen die Europäischen Normen in portugiesische Regelungen umgesetzt werden. 
Mit diesem normativen Beschluss werden die Verwendungsbedingungen der Eurocodes für Tragwerke in Gebäudetragwerksentwürfen festgelegt. Dazu zählt auch ein Eurocode zur Beurteilung und Ertüchtigung von Bestandsgebäuden im Zusammenhang mit der Erdbebensicherheit. 
Dieser normative Beschluss wurde der Europäischen Kommission in der Entwurfsphase nach den Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft notifiziert.
Daher:
ergeht unter Berücksichtigung der Bestimmungen nach Artikel 16 des Gesetzesdekrets Nr. 95/2019 folgender Beschluss:
Artikel 1
Gegenstand
Die Verwendungsbedingungen der Eurocodes für Tragwerke in Gebäudetragwerksentwürfen werden verabschiedet.
Artikel 2
Gebäudetragwerksentwürfe
Bei der Ausarbeitung von Gebäudetragwerksentwürfen müssen die Normen nach Anhang I dieses normativen Beschlusses erfüllt werden.
Artikel 3
Gebäudetragwerksentwürfe für Betonbauten
Bei der Ausarbeitung von Gebäudetragwerksentwürfen für Betonbauten müssen neben den in Artikel 2 angegebenen Normen die Normen nach Anhang II dieses normativen Beschlusses erfüllt werden.
Artikel 4
Gebäudetragwerksentwürfe für Stahlbauten
Bei der Ausarbeitung von Gebäudetragwerksentwürfen für Stahlbauten müssen neben den in Artikel 2 angegebenen Normen die Normen nach Anhang III dieses normativen Beschlusses erfüllt werden.
Artikel 5
Überarbeitung der Normen
Das Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC, staatliches Labor des Bauministeriums) stellt in seiner Funktion als für den Bereich der Eurocodes für Tragwerke zuständige Normungsorganisation die für erforderlich erachteten Überarbeitungen der in den Artikeln 2, 3 und 4 angegebenen Normenlisten in Form von im portugiesischen Amtsblatt veröffentlichten Bekanntmachungen bereit.
Artikel 6
Übergangsfrist
1 - Folgende Entwürfe können innerhalb der dreijährigen Übergangsfrist, die am Tag der Veröffentlichung dieses normativen Beschlusses beginnt, den zuständigen Stellen zur Genehmigung vorgelegt werden:
a) Gebäudetragwerksentwürfe für Betonbauten, die sowohl gemäß der Sicherheits- und Maßnahmenvorschrift für Gebäude- und Brückentragwerke als auch der Vorschrift für Tragwerke aus Stahl- und Spannbeton ausgearbeitet wurden;
b)  Gebäudetragwerksentwürfe für Stahl, die sowohl gemäß der Sicherheits- und Maßnahmenvorschrift für Gebäude- und Brückentragwerke als auch der Vorschrift für Gebäudetragwerke aus Stahl ausgearbeitet wurden;
c) Gebäudetragwerksentwürfe für Bauten, die nicht aus Beton oder Stahl bestehen und gemäß der Sicherheits- und Maßnahmenvorschrift für Gebäude- und Brückentragwerke ausgearbeitet wurden.
2 - Es ist unzulässig, innerhalb der Übergangsfrist bei einem gegebenen Gebäudetragwerksentwurf für Stahlbeton- oder Stahlbauten für Aspekte, die von beiden Regelungsrahmen abgedeckt werden, fallweise die Eurocodes oder die in Absatz 1 angegebenen Vorschriften heranzuziehen.
Artikel 7
Inkrafttreten
Der vorliegende normative Beschluss tritt 90 Tage nach dem Datum seiner Veröffentlichung in Kraft.
ANHANG I
Bei der Ausarbeitung von Gebäudetragwerksentwürfen zugrunde zu legende Normen
(nach Artikel 2)
a) NP EN 1990:2009 – Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung;
b) NP EN 1991-1-1:2009 – Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke – Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau;
c) NP EN 1991-1-2:2010 – Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen – Brandeinwirkungen auf Tragwerke;
d) NP EN 1991-1-3:2009 – Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen – Schneelasten;
e) NP EN 1991-1-4:2010 – Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windlasten;
f) NP EN 1991-1-5:2009 – Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-5: Allgemeine Einwirkungen – Temperatureinwirkungen;
g) NP EN 1997-1:2010 – Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln;
h) NP EN 1998-1:2010 – Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben – Teil 1: Grundlagen, Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbauten;
i) NP EN 1998-3:2017 – Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben – Teil 3: Beurteilung und Ertüchtigung von Gebäuden;
j) NP EN 1998-5:2010 – Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben – Teil 5: Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte.
ANHANG II
Bei der Ausarbeitung von Gebäudetragwerksentwürfen für Betonbauten zugrunde zu legende Normen
(nach Artikel 3)
a)
NP EN 1992-1-1:2010 – Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau;
b)
NP EN 1992-1-2:2010 – Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall.
ANHANG III
Bei der Ausarbeitung von Gebäudetragwerksentwürfen für Stahlbauten zugrunde zu legende Normen
(nach Artikel 4)
a) NP EN 1993-1-1:2010 – Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau;
b) NP EN 1993-1-2:2010 – Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-2: Allgemeine Regeln – Tragwerksbemessung für den Brandfall;
c) NP EN 1993-1-5:2012 – Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-5: Plattenförmige Bauteile;
d) NP EN 1993-1-8:2010 – Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen;
e) NP EN 1993-1-9:2010 – Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-9: Ermüdung;
f) NP EN 1993-1-10:2010 – Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-10: Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzähigkeit und Eigenschaften in Dickenrichtung.
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